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Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Ulm vom 27. April 2023 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger fÃ¼hrt den Rechtsstreit (zuletzt) mit dem Ziel, den Beklagten
anzuweisen, ihn fachgerecht und individuell zu beraten.

Der 1973 geborene KlÃ¤ger steht seit Juli 2022 beim beklagten
GrundsicherungstrÃ¤ger im Bezug von Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Seit diesem
Zeitpunkt wird der KlÃ¤ger auch durch das Fallmanagement (aktivierende
Leistungen) des Beklagten betreut.

Am 25. August 2022 fand ein ErstgesprÃ¤ch zur Eingliederung bei der fÃ¼r den
KlÃ¤ger zustÃ¤ndigen Fallmanagerin statt, anlÃ¤sslich derer eine
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Eingliederungsvereinbarung getroffen worden ist. Darin vereinbarten die Beteiligten
die Teilnahme an einer gefÃ¶rderten MaÃ�nahme zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung. Die MaÃ�nahme â��Bewerbungsofficeâ�� sollte am 1. September
2022 beginnen. Am 26. August 2022 wandte sich der KlÃ¤ger an die Koordinatorin
der AktivierungsmaÃ�nahme. Es sei ihm auf Grund der schlechten Busverbindung
nach B1 nicht mÃ¶glich, pÃ¼nktlich zum Unterricht zu erscheinen. Am 1.
September 2022 fand in Anwesenheit des Amtsleiters des Beklagten sodann erneut
ein GesprÃ¤ch mit dem KlÃ¤ger statt, bei dem dessen Situation besprochen worden
ist und anlÃ¤sslich dessen abermals eine Eingliederungsvereinbarung getroffen
worden ist, nach der der KlÃ¤ger am Programm â��mobiles Coachingâ��
teilnehmen solle.

Im weiteren Fortgang kam es zu einem E-Mail Austausch zwischen den Beteiligten
und einer Dienstaufsichtsbeschwerde des KlÃ¤gers gegen zustÃ¤ndige
Fallmanagerin. Die Teilnahme an dem Programm â��mobiles Coachingâ�� fand auf
Betreiben des Anbieters der MaÃ�nahme nicht statt.

Am 13. Dezember 2022 hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht Ulm (SG) erhoben,
mit der er die Feststellung der UntÃ¤tigkeit des Beklagten und dessen Anweisung,
seinen Fall sachgerecht zu behandeln, geltend gemacht hat. BegrÃ¼ndend hat der
KlÃ¤ger ausgefÃ¼hrt, bisher sei er bei der Eingliederung in Arbeit vom Beklagten
nicht unterstÃ¼tzt worden. Seitens der Fallmanagerin seien, nachdem zwei
MaÃ�nahmen wegen fehlender Geeignetheit nicht hÃ¤tten durchgefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnen, keine weiteren AktivitÃ¤ten zu seiner Eingliederung entfaltet worden.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Hierzu hat er ausgefÃ¼hrt, dass nicht
ersichtlich sei, dass der KlÃ¤ger im Bereich des Fallmanagements/der
Arbeitsvermittlungâ�� einen konkreten Antrag auf Vornahme eines konkreten
Verwaltungsaktes gestellt habe, welcher innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nicht verbeschieden worden sei. Eine UntÃ¤tigkeitsklage sei daher bereits
unzulÃ¤ssig. Ungeachtet hiervon lÃ¤gen keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine nicht
fallgerechte Bearbeitung im Bereich des Fallmanagements/der Arbeitsvermittlung
vor.

Mit Gerichtsbescheid vom 27. April 2023 hat das SG die Klage abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung seiner Entscheidung hat es ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger begehre â��
im Wege einer Leistungsklage -, den Beklagten zur DurchfÃ¼hrung seiner Aufgaben
im Bereich der Arbeitsvermittlung zu verurteilen. Soweit der KlÃ¤ger ausgefÃ¼hrt
habe, er begehre auch, die UntÃ¤tigkeit seiner Arbeitsvermittlerin festzustellen,
lasse sich dem weder ein Begehren i.S.d. Â§ 88 Sozialgerichtsgesetz (SGG), einen
bestimmten Verwaltungsakt zu erlassen, noch das Begehren der Feststellung i.S.d. 
Â§ 55 SGG der UntÃ¤tigkeit entnehmen. Diese Begehren wÃ¤ren, so das SG, auch
bereits unzulÃ¤ssig, da der KlÃ¤ger weder den Erlass eines bestimmten
Verwaltungsaktes geltend gemacht, noch ein konkretes feststellungsfÃ¤higes
RechtsverhÃ¤ltnis benannt habe. Ã�berdies sei die Feststellungsklage subsidiÃ¤r
zur erhobenen Leistungsklage. Selbiger fehle vorliegend jedoch die erforderliche
Klagebefugnis. Eine solche sei anzunehmen, wenn der KlÃ¤ger behaupte in eigenen,
subjektiven Rechten betroffen zu sein. Der klÃ¤gerische Vortrag, die Fallmanagerin
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komme ihren Aufgaben im Bereich der Arbeitsvermittlung nicht nach, begrÃ¼nde
indes kein subjektives Recht nach dem SGB II. Insb. lieÃ�en sich aus Â§ 14 Abs. 1
SGB II, nach dem die GrundsicherungstrÃ¤ger erwerbsfÃ¤hige Leistungsberechtigte
umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit unterstÃ¼tzen, kein
IndividualansprÃ¼che des Einzelnen ableiten.

Gegen den ihm am 4. Mai 2023 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am
21. Mai 2023 â��Beschwerdeâ�� beim Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg
(LSG) eingelegt. Auf Hinweis des Senats vom 25. Mai 2023 hat der KlÃ¤ger am 2.
Juni 2023 erklÃ¤rt, dass das Verfahren als Berufungsverfahren gefÃ¼hrt werden
solle. Zu deren BegrÃ¼ndung bringt er vor, Â§ 2 SGB II verpflichte ErwerbsfÃ¤hige
alles zu unternehmen, um ihre HilfebedÃ¼rftigkeit zu verringern oder zu beseitigen.
I.d.S. sei mit der Klage begehrt worden, den Beklagten zur Mitarbeit zu bewegen.
Durch den Gerichtsbescheid sei nunmehr der Stillstand manifestiert worden. Dem
Beklagten sei bekannt, worin in seiner Person die Hindernisse lÃ¤gen, die einer
ErwerbstÃ¤tigkeit seinerseits entgegenstÃ¼nden. Um seinen finanziellen
Verpflichtungen nachkommen zu kÃ¶nnen, benÃ¶tige er eine Arbeit, bei der er
4.100,- â�¬ brutto verdienen kÃ¶nne. Da er jedoch nach seiner Berufserfahrung im
Baugewerbe als Trockenbaumonteur lediglich ein Bruttoeinkommen von 2.200,- â��
3.200,- â�¬ monatlich erzielen kÃ¶nne, habe er den Amtsleiter der Beklagten und
die Fallmanagerin davon in Kenntnis gesetzt, dass die vorgeschlagenen
EingliederungsmaÃ�nahmen nicht geeignet seien. Ein LÃ¶sungsansatz, wie er eine
TÃ¤tigkeit erlangen kÃ¶nne, die ihm ein Bruttoeinkommen in der benÃ¶tigten
HÃ¶he ermÃ¶gliche, sei ihm niemals aufgezeigt worden. In der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vom 20. Februar 2024 hat der KlÃ¤ger angefÃ¼hrt, ihm gehe es mit
dem vorliegenden Verfahren darum, die Beklagte zu verpflichten, ihn fachgerecht
und individuell zu beraten.

Der KlÃ¤ger beantragt zuletzt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Ulm vom 27. April 2023 aufzuheben und
den Beklagten anzuweisen, seine ihm obliegende Verpflichtung, ihn individuell
fachgerecht zu beraten, auszufÃ¼hren.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur BegrÃ¼ndung seines Antrages verweist der Beklagte auf die aus seiner Sicht
zutreffenden AusfÃ¼hrungen des SG im angefochtenen Gerichtsbescheid. Das SG
habe die Klage zu Recht bereits als unzulÃ¤ssig abgewiesen; ein subjektives Rechts
auf eine fachgerechte Arbeitsvermittlung bestehe nicht. UnabhÃ¤ngig hiervon
lÃ¤gen keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine nicht fallgerechte Bearbeitung im Bereich
des Fallmanagements/der Arbeitsvermittlung vor. So sei dem KlÃ¤ger u.a. eine
AktivierungsmaÃ�nahme angeboten worden, bei der der MaÃ�nahmetrÃ¤ger ein
Coaching in der Wohnung der Teilnehmer angeboten habe. Diese sei im Ergebnis
wegen Ã¼berzogener bzw. falscher Erwartungen des KlÃ¤gers nicht zu Stande
gekommen. Auch Versuche, den KlÃ¤ger bei der Schuldnerberatung
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unterzubringen, seien gescheitert, weil der KlÃ¤ger nicht mitgewirkt habe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes, insb. des
Vorbringens der Beteiligten wird auf die (elektronisch gefÃ¼hrten) Prozessakten
beider RechtszÃ¼ge sowie die Verwaltungsakte des Beklagten, die Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 20. Februar 2024 waren sowie das Protokoll der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 20. Februar 2024 verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Das Rechtsmittel des KlÃ¤gers, das nach der Klarstellung des KlÃ¤gers als Berufung
auszulegen ist, ist statthaft (vgl. Â§ 143 SGG), form- und fristgerecht eingelegt (vgl. 
Â§ 151 Abs. 1 SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

Die Berufung des KlÃ¤gers fÃ¼hrt fÃ¼r diesen inhaltlich nicht zum Erfolg; das SG
hat die Klage zu Recht abgewiesen.

Gegenstand des Verfahrens ist das Begehren des KlÃ¤gers, den beklagten
GrundsicherungstrÃ¤ger dazu anzuweisen, die diesem obliegende Verpflichtung,
ihn, den KlÃ¤ger, fachgerecht und individuell zu beraten, auszufÃ¼hren. Hierin ist
gegenÃ¼ber dem im erstinstanzlichen Verfahren zum Ausdruck gebrachten
Begehren, keine KlageÃ¤nderung i.S.d. Â§Â§ 153 Abs. 1, 99 Abs. 1 SGG zu
erblicken, da der KlÃ¤ger seine AusfÃ¼hrungen lediglich klargestellt hat (vgl. Â§ 99
Abs. 3 Nr. 1 SGG).

Diesem, im Wege einer allgemeinen Leistungsklage geltend gemachten Begehren
fehlt jedoch, worauf das SG zutreffend hingewiesen hat, bereits die erforderliche
Klagebefugnis.

Auch im sozialgerichtlichen Verfahren erÃ¶ffnet nur ein subjektives Recht die
MÃ¶glichkeit, individuelle Interessen mit den Mitteln des Rechts durchzusetzen.
Eine Rechtsverfolgung setzt daher voraus, dass der klÃ¤gerische Beteiligte
behauptet, durch eine hoheitliche MaÃ�nahme oder ein Unterlassen, beschwert zu
sein. Insoweit muss die MÃ¶glichkeit bestehen, dass der KlÃ¤ger in eigenen
Rechten verletzt ist (sog. MÃ¶glichkeitstheorie; Bundessozialgericht [BSG] Urteil
vom 11. Mai 1999 â�� B 11 AL 45/98 R -, in juris). Es reicht insofern aus, wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass der KlÃ¤ger dadurch in eigenen Rechten verletzt
ist, dass der Beklagte die begehrte Vermittlung in Arbeit unterlassen hat. Die
Klagebefugnis fehlt jedoch dann, wenn dem KlÃ¤ger das geltend gemachte Recht
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zustehen kann (BSG Urteil vom 16. August
2017 â�� B 12 KR 19/16 R â�� in juris).

Nach Â§ 14 Abs. 1 Satz 1 SGB II unterstÃ¼tzen die TrÃ¤ger der Leistungen nach
diesem Buch, dem SGB II, erwerbsfÃ¤hige Leistungsberechtigte umfassend und
nachhaltig mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit und Ã�berwindung der
HilfebedÃ¼rftigkeit. Leistungsberechtigte Personen erhalten (hierzu) Beratung (Â§
14 Abs. 2 Satz 1 SGB II). Im Rahmen der Beratung wird gemeinsam eine individuelle
Strategie zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele erarbeitet und deren
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schrittweise Umsetzung begleitet (Â§ 14 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Aufgabe der
Beratung ist darÃ¼ber hinaus die Erteilung von Auskunft und Rat, insb. zur
Berechnung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, zum
Eingliederungsprozess und zu den Mitwirkungspflichten und
Selbsthilfeobliegenheiten sowie dem Schlichtungsverfahren, zu den Leistungen der
Eingliederung nach diesem Abschnitt sowie zur MÃ¶glichkeit der Inanspruchnahme
von Leistungen anderer TrÃ¤ger (Satz 3 a.a.O.). Art und Umfang der Beratung
richten sich gemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs. 2 Satz 4 SGB II nach dem Beratungsbedarf der
leistungsberechtigten Person.

Aus Â§ 14 SGB II lassen sich jedoch unmittelbar keine AnsprÃ¼che des Einzelnen
auf (konkrete) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ableiten. Die Norm statuiert
vielmehr ausschlieÃ�lich eine objektiv-rechtliche Aufgabenzuweisung zur
UnterstÃ¼tzung und zur Leistungserbringung, begrÃ¼ndet aber nach dem Wortlaut
keine entsprechenden subjektivrechtlichen AnsprÃ¼che der Leistungsberechtigten
(BSG, Urteil vom 22. September 2009 â�� B 4 AS 13/09 R -, in juris, dort Rn. 26).
Der erwerbsfÃ¤hige HilfebedÃ¼rftige hat zwar Anspruch auf Arbeitsvermittlung und
Beratung, das Gesetz rÃ¤umt ihm aber keinen klagbaren Anspruch auf eine
â��fachgerechteâ�� Vermittlung ein.

Soweit der KlÃ¤ger zur BegrÃ¼ndung (auch) Â§ 2 SGB II anfÃ¼hrt, enthÃ¤lt auch
diese Norm, in der der Grundsatz des Forderns normiert ist, kein subjektives Recht
des KlÃ¤gers auf Vermittlung einer ErwerbstÃ¤tigkeit mit einem bestimmten
Entgelt.

Da das klÃ¤gerische Begehren, mithin unter keinem rechtlichen Aspekt mÃ¶glich
ist, fehlt dem Begehren die erforderliche Klagebefugnis.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des SG vom 27. April 2023
ist hiernach zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 193 SGG und berÃ¼cksichtigt im Rahmen
der anzustellenden gerichtlichen Ermessensentscheidung (vgl. BSG, Beschluss vom
25. Mai 1957 â�� 6 RKa 16/54 -, in juris, dort Rn. 8), dass der KlÃ¤ger auch in der
Rechtsmittelinstanz mit seinem Begehren nicht durchgedrungen ist und die
Beklagte keine Veranlassung fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung eines gerichtlichen
Verfahrens gegeben hat.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor. 

Â 

Erstellt am: 18.09.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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